
Sehr geehrte/r Frau/Herr Abgeordnete/r, 

 

die Bundesregierung will kurzfristig im November einen Gesetzentwurf einbringen, der die 

Beschneidung von nichteinwilligungsfähigen Jungen ohne medizinische Indikation legalisiert. 

Hintergrund ist ein Urteil des LG Köln von Mai und eine Bundestagsresolution vom 19. Juli 

2012. Über 60 Ihrer Kolleginnen und Kollegen haben jetzt einen Alternativentwurf vorgelegt, 

der die Legalisierung dieses mit Risiken behafteten, schmerzhaften und irreversiblen 

Eingriffs von der Einwilligung ab dem Alter von 14 Jahren und nur durch zugelassene 

Fachärzte nach ausführlicher Aufklärung vorsieht.  

Können Sie diesem Alternativentwurf zustimmen? 

Sind Sie mit mir der Meinung, dass der Gesetzesentwurf der Bundesregierung nicht 

vereinbar ist mit dem Grundrecht des Kindes auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2,2 GG), 

dem Gleichbehandlungsgrundsatz des Art. 3, Satz 1 und 2 und dem Artikel 24,3 der UN-

Kinderechtskonvention, der  die Vertragsstaaten verpflichtet  „alle wirksamen und geeigneten 

Maßnahmen zu treffen, um überlieferte Bräuche, die für die Gesundheit der Kinder schädlich 

sind, abzuschaffen"? 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 


